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Interessenbekundungsverfahren für die Leistung nach § 27 i. V. m. § 32 

SGB VIII - Er-ziehung in einer Tagesgruppe mit erweiterter Familienarbeit
 
 
Beschlussvorschlag:
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, ein Interessenbekundungsverfahren für die Leistung 

nach § 27 i. V. m. § 32 SGB VIII zur Etablierung einer Tagesgruppe mit erweiterter 

Familienarbeit im Saale-Orla-Kreis durch die Verwaltung des Jugendamtes durchzuführen.

 
 
Sachverhalt:
 
Der Bedarf zur Einrichtung einer Tagesgruppe hat sich in den vergangenen Jahren 
aus der Fallarbeit der freien Träger sowie insbesondere aus der Auswertung der 
Fallentwicklungen im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes ergeben. Die 
Errichtung einer Tagesgruppe ist bereits im Teilfachplan Hilfen zur Erziehung vom 
22.11.2023 vorgesehen.

Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII sind ein teilstationäres, institutionelles Angebot 
der Erziehungshilfe. Sie zielen darauf ab, die Erziehung in der Familie zu erhalten, zu
unterstützen und zu ergänzen. Die Förderung erfolgt insbesondere durch soziales 
Lernen in der Gruppe, die Begleitung der schulischen Entwicklung sowie durch die 
Einbeziehung der Familie. Ziel ist es, den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen im 
familiären Umfeld zu sichern. Eine Zusammenarbeit mit Elternhaus und Schule ist 
dabei grundlegender Bestandteil der Leistung.

Mit der Einrichtung einer Tagesgruppe wird das bestehende Angebot an 
Unterstützungsleistungen für Familien im Saale-Orla-Kreis ergänzt. Zur Deckung des
festgestellten Bedarfs ist die Einrichtung einer Tagesgruppe mit verstärktem Fokus 



auf Familien- und Elternarbeit im Stadtgebiet von Pößneck bzw. Neustadt an der 
Orla mit sechs Plätzen bei einer Vier-Tage-Woche vorgesehen. Eine Aufnahme von 
Kindern aus umliegenden Kommunen ist möglich.

Das Interessenbekundungsverfahren richtet sich an anerkannte Träger der freien 
Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII im Saale-Orla-Kreis. Die eingehenden 
Interessenbekundungen werden durch das Jugendamt anhand festgelegter Kriterien 
geprüft. Ziel ist die Herbeiführung eines entsprechenden Beschlusses in der Sitzung 
des Jugendhilfeausschusses am 30.06.2026.
 
 
Finanzielle Auswirkungen:
 
 

 ja  nein Haushaltsjahr: 2026
 planmäßige Ausgaben  überplanmäßige Ausgaben  außerplanmäßige 

Ausgaben
  Einnahmen

Haushaltsstelle: 1.45550.77140
Summe: 100.000 €

Bezeichnung der Haushaltsstelle: Erziehung in einer Tagesgruppe
Deckungsvorschläge:  lfd. HH-Jahr  HAR
Haushaltsstelle: Summe: EUR Bezeichnung der 

Haushaltsstelle:
                    

                    

                    

 
Bemerkungen:
      

 
Personelle Auswirkungen:

keine
 
Bereits gefasste Beschlüsse:

keine
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